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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 19/27631 –

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG 
und 2011/61/EU im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von 
Organismen für gemeinsame Anlagen 
(Fondsstandortgesetz – FoStoG) 

A. Problem
Die Richtlinie (EU) 2019/1160 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hin-
blick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame
Anlagen (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 106) ist bis zum 2. August 2021 in nati-
onales Recht umzusetzen. Die Richtlinie zielt darauf ab, den grenzüberschreiten-
den Vertrieb von Investmentfonds durch einheitliche Regelungen zu vereinfa-
chen.

Der Fondsstandort Deutschland hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, 
liegt im europäischen Vergleich aber immer noch zurück und schöpft sein Poten-
tial nicht aus. So ist der Venture-Capital-Markt in Deutschland im Vergleich zu 
anderen Standorten erheblich unterentwickelt. Kapital für deutsche Startups sollte 
aber auch von Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Deutschland kommen. Für Wert-
papierfonds für Privatanleger ist Deutschland vornehmlich Aufnahme- statt Ex-
portstaat. Deshalb sollen noch vorhandene Barrieren weiter abgebaut und der Fi-
nanzstandort Deutschland wettbewerbsfähiger gemacht werden, ohne dabei das 
vorhandene Schutzniveau zu senken. Als Nachteil für den Fondsstandort Deutsch-
land hat sich die Erhebung von Umsatzsteuer auf die Verwaltungsleistung von 
Wagniskapitalfonds erwiesen. 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, das Innovations- und Wachstumspoten-
tial der deutschen Wirtschaft nachhaltig zu steigern. Für Startup-Unternehmen ist 
es besonders wichtig, Fachkräfte mit Anteilen an den Unternehmen zu beteiligen. 
Die Förderung innovativer Beteiligungsformen und eine stärkere Beteiligung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivkapital der Volkswirtschaft 
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ist der Bundesregierung auch allgemein ein wichtiges Anliegen, denn Mitarbei-
terkapitalbeteiligungen tragen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei.  

Zudem wurden im Rahmen des Sustainable-Finance-Aktionsplans der Europäi-
schen Kommission unter anderem folgende Verordnungen verabschiedet, die ge-
setzliche Anpassungen notwendig machen: 

– − die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1) 
(im Folgenden als Offenlegungsverordnung bezeichnet) und 

– die Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13) (im Folgenden 
als Taxonomie-Verordnung bezeichnet). 

B. Lösung 
Durch das vorliegende Gesetz werden die Änderungen der Richtlinien 
2009/65/EG und 2011/61/EU durch die neue Richtlinie (EU) 2019/1160 umge-
setzt und Anpassungen an die Offenlegungs- und die Taxonomie-Verordnung 
vorgenommen. Zudem werden weitere Änderungen des Kapitalanlagegesetz-
buchs (KAGB) zur Entbürokratisierung und zur Digitalisierung der Aufsicht vor-
genommen. So werden zahlreiche Schriftformerfordernisse abgeschafft, wodurch 
Anlegern Kosten erspart werden. Die Angebotspalette der Fondsanbieter wird 
ausgeweitet: Es werden offene Infrastruktur-Investmentvermögen und geschlos-
sene Master-Feeder-Konstruktionen eingeführt. Für geschlossene Fonds wird die 
Möglichkeit zur Nutzung der Rechtsform des Sondervermögens für professionelle 
und semiprofessionelle Anleger eingeführt. 

Die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltungsleistung von Investmentfonds 
wird auf die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgedehnt. 

Zur Stärkung der Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbeteiligung sieht der Gesetz-
entwurf vor, dass mit Wirkung zum 1. Juli 2021 der steuerfreie Höchstbetrag für 
Vermögensbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro pro Jahr (§ 3 Nummer 39 
des Einkommensteuergesetzes - EStG -) angehoben wird. Zudem wird insbeson-
dere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Startup-Unternehmen in das 
Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen (§ 19a EStG (neu)), nach 
der die Einkünfte aus der Übertragung von Vermögensbeteiligungen am Unter-
nehmen des Arbeitgebers zunächst nicht besteuert werden. Die Besteuerung er-
folgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, in der Regel im Zeitpunkt der Veräuße-
rung, spätestens nach 10 Jahren oder bei einem Arbeitgeberwechsel. Dies fördert 
die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stärkt die Mit-
arbeiterbindung. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Kleinstunter-
nehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden in die steuerliche 
Förderung einbezogen.  

Der übergreifende volkswirtschaftliche Nutzen dieser Maßnahmen liegt in der 
Stärkung des Fondsstandorts Deutschland. Es werden Kostentreiber abgeschafft, 
die Gestaltungsmöglichkeiten für Fondsverwalter und damit die Investitionsmög-
lichkeiten für Anleger erweitert sowie das Umfeld für Start-ups verbessert. 
Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Standort zu stimulie-
ren, mehr Investmentkapital in der Bundesrepublik zu allokieren, Infrastrukturen 
zu erweitern und Arbeitsplätze zu schaffen. 
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Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss u. a. folgende Änderungen am Ge-
setzentwurf: 

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen: 

– Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags für Vermögensbeteiligungen auf 
1 440 Euro (§ 3 Nummer 39 EStG); 

– Rechtssichere Ausgestaltung von § 19a – neu – EStG, nach der auch mittel-
bare Beteiligungen vom Anwendungsbereich erfasst werden; 

– Abmilderung der Besteuerung bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
(§ 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 – neu – EStG); 

– Möglichkeit der Anrufungsauskunft beim Betriebsstättenfinanzamt zum 
nicht besteuerten Vorteil nach der Übertragung einer Vermögensbeteiligung 
(§ 19a Absatz 5 – neu – EStG); 

– Erweiterung des Förderzeitraums auf ältere Unternehmen (§ 19a Absatz 3 
EStG); Verlängerung der Frist für die nachgeholte Besteuerung auf zwölf 
Jahre (§ 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG). 

Regulatorischer Teil: 

– Privilegierung der Darlehensvergabe an Immobilien-Holding-Gesellschaf-
ten; 

– Schaffung einer neuen Form der elektronischen Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten sowie einer von § 5 Verwaltungszustellungsgesetz abweichenden 
Form der elektronischen Bekanntgabe für den Bereich der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht; 

– Zulassung der Investition in Kryptowerte auch für Spezial-AIF mit festen 
Anlagebedingungen; 

– Folgeänderungen im Handelsbilanzrecht zur Einführung von geschlossenen 
Sondervermögen; 

– Änderung der Verschwiegenheitspflicht im Börsengesetz im Hinblick auf 
die Verbesserung des Informationsaustauschs mit den Steuerbehörden; 

– Schaffung einer eigenständigen Fondskategorie für Entwicklungsförde-
rungsfonds. 

Weitere Steuergesetze: 

– Änderungen im Bewertungsgesetz zur erleichterten Umsetzung der ersten 
Hauptfeststellung von Grundsteuerwerten auf den 1. Januar 2022; 

– Änderung der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung für Grundstücksun-
ternehmen in § 9 Nummer 1 Satz 2 ff. GewStG zur Flankierung der Energie- 
und Mobilitätswende; 

– Änderung des Zerlegungsmaßstabes in § 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG 
(installierte Leistung). 

Annahme des Gesetzentwurfs 31 in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE 
LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

C. Alternativen 
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Die Richtlinie (EU) 2019/1160 ist bis zum 2. August 2021 umzusetzen. Die Um-
setzung erfolgt 1:1; eine darüberhinausgehende Umsetzung würde Wettbewerbs-
nachteile für die Fondsverwalter und zusätzliche Kosten für die Anleger bedeuten. 
Die Anpassungen an die Verordnung (EU) 2019/2088 und an die Verordnung 
(EU) 2020/852 sind notwendig, um dem Rechtsanwender der an sich unmittelbar 
und direkt geltenden Verordnung Klarheit zu verschaffen. Gleichzeitig wird nur 
das Ziel vorgegeben, aber nicht die Art und Weise, so dass die Adressaten die für 
sie günstigste Lösung wählen können (vgl. A.VI.4. der Begründung). Die weite-
ren Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs dienen dem Bürokratieabbau, der 
Digitalisierung und der Erweiterung der Möglichkeiten deutscher Fondsverwal-
ter. Ohne die Änderungen würden Fondsverwalter und –anleger auch zukünftig 
unnötige Kosten zu tragen haben und für deutsche Fonds könnten nicht die Ge-
staltungsspielräume genutzt werden wie für Fonds anderer Fondsstandorte. 

Die Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung trägt wesentlich zu einem nach-
haltigen Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bei. Die Be-
schäftigten können am Produktivitätsfortschritt des Unternehmens teilhaben und 
neben ihrem Arbeitsentgelt auch Einkommen aus Kapital erhalten. Zudem wird 
die Bindung von hochqualifizierten Fachkräften an deutsche Unternehmen inten-
siviert. 

Ohne die Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags für Mitarbeiterkapitalbeteili-
gungen (§ 3 Nummer 39 EStG) könnte eine verstärkte Inanspruchnahme nicht 
sichergestellt werden. Ohne die besondere steuerliche Förderung für Startups 
würde deutschen Unternehmen ein wesentliches Instrument im Wettbewerb um 
hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf internationalen Arbeits-
märkten fehlen. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 

Gebietskörper-
schaft 

volle 
Jahres–

wirkung1 

Kassenjahr 

2021 2022 2023 2024 2025 

Insgesamt - 585 - 200 - 455 - 585 - 585 - 585 

Bund - 196 - 76 - 157 - 196 - 196 - 196 

Länder - 181 - 69 - 145 - 181 - 181 - 181 

Gemeinden - 208 - 55 - 153 - 208 - 208 - 208 

1 Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beträgt ca. 6,4 Millionen 
Euro. 
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Der wiederkehrende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verringert sich durch 
die Änderungen in den Finanzmarktgesetzen in der Summe aus Be- und Entlas-
tungen um 567 000 Euro pro Jahr. Davon resultieren ca. 790 000 Euro aus redu-
zierten Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 

Durch die Regelung in § 19a EStG (neu) entsteht für die Arbeitgeber Erfüllungs-
aufwand von jährlich 202 860 Euro (Nichtbesteuerung bei der Überlassung der 
Vermögensbeteiligung) und 101 430 Euro (Besteuerung im Zeitpunkt der Veräu-
ßerung, spätestens nach 10 Jahren oder bei einem Arbeitgeberwechsel). 

Der aus § 19a EStG (neu) resultierende laufende Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft unterliegt der „One-in-one-out“-Regel (Kabinettbeschluss vom 25. März 
2015). Im Sinne der „One in, one out“-Regelung stellt dieser jährliche Erfüllungs-
aufwand der Wirtschaft ein „In“ von ca. 300 000 Euro dar. Demgegenüber steht 
die durch nationale Regelungen bedingte Entlastung in Höhe von rund -743 000 
Euro jährlich, sodass sich insgesamt ein „Out“ in Höhe von rund 443 000 Euro 
ergibt. Der übrige laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Re-
gelungsvorhaben unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung, da die Vorga-
ben der 1:1 Umsetzung von EU-Recht dienen. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Der Verwaltung entsteht wiederkehrender Erfüllungsaufwand von ca. 57 000 
Euro pro Jahr.  

F. Weitere Kosten 
Durch Artikel 9 dieses Gesetzes wird die Anlage (Gebührenverzeichnis) der Ver-
ordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach 
dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 29. April 2002 (BGBl. I S. 1504, 
1847), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. 
I S. 2602) um Gebührentatbestände ergänzt, die weitere Kosten für die Wirtschaft 
verursachen können. Darüber hinaus entstehen weder sonstige Kosten für die 
Wirtschaft noch Kosten für soziale Sicherungssysteme. Auswirkungen auf Ein-
zelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind 
nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27631 in der aus der nachstehenden Zu-
sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Berlin, den 21. April 2021 

Der Finanzausschuss 

Katja Hessel 
Vorsitzende 

 
 

Fritz Güntzler 
Berichterstatter 

Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 5. In der Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) 
werden unter „Zuschläge für fließende Ge-
wässer“ in den folgenden beiden Zeilen je-
weils die Wörter „Binnenfischerei, Teich-
wirtschaft und Fischzucht für Binnenfi-
scherei und Teichwirtschaft“ durch die 
Wörter „Teichwirtschaft und Fischzucht 
für Binnenfischerei und Teichwirtschaft“ 
ersetzt. 

 Artikel 8 

 Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes 

 § 266 Absatz 5 des Bewertungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Feb-
ruar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch 
Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird aufgehoben. 

 Artikel 9 

 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

 1. § 9 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 „Satz 2 gilt entsprechend, wenn 

 1. in Verbindung mit der Errich-
tung und Veräußerung von Ei-
gentumswohnungen Teileigen-
tum im Sinne des Wohnungsei-
gentumsgesetzes errichtet und 
veräußert wird und das Gebäude 
zu mehr als 66 2/3 Prozent 
Wohnzwecken dient, 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 2. in Verbindung mit der Verwal-
tung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes Einnahmen aus 
der Lieferung von Strom 

 a) im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Anlagen zur 
Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien im Sinne 
des § 3 Nummer 21 des Er-
neuerbare-Energien-Geset-
zes oder 

 b) aus dem Betrieb von La-
destationen für Elektrofahr-
zeuge oder Elektrofahrrä-
der, 

 erzielt werden und diese Einnahmen 
im Wirtschaftsjahr nicht höher als 
10 Prozent der Einnahmen aus der 
Gebrauchsüberlassung des Grundbe-
sitzes sind; die Einnahmen im Sinne 
von Buchstabe a dürfen nicht aus der 
Lieferung an Letztverbraucher stam-
men, es sei denn, diese sind Mieter des 
Anlagenbetreibers, oder 

 3. Einnahmen aus unmittelbaren 
Vertragsbeziehungen mit den 
Mietern des Grundbesitzes aus 
anderen als den in Nummer 1 
und 2 bezeichneten Tätigkeiten 
erzielt werden und diese Einnah-
men im Wirtschaftsjahr nicht hö-
her als 5 Prozent der Einnahmen 
aus der Gebrauchsüberlassung 
des Grundbesitzes sind.“ 

 b) In Satz 4 werden nach dem Wort „Ei-
gentumswohnungen“ die Wörter „o-
der übt es auch Tätigkeiten im Sinne 
von Satz 3 Nummer 2 und 3 aus,“ ein-
gefügt. 

 2. § 29 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 „2. bei Betrieben, die ausschließlich An-
lagen zur Erzeugung von Strom und 
anderen Energieträgern sowie 
Wärme aus Windenergie und solarer 
Strahlungsenergie betreiben, 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 a) vorbehaltlich des Buchstaben b 
zu einem Zehntel das in Num-
mer 1 bezeichnete Verhältnis 
und zu neun Zehnteln das Ver-
hältnis, in dem die Summe der 
installierten Leistung im Sinne 
von § 3 Nummer 31 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes in al-
len Betriebsstätten (§ 28) zur in-
stallierten Leistung in den ein-
zelnen Betriebsstätten steht, 

 b) für die Erhebungszeiträume 
2021 bis 2023 bei Betrieben, die 
ausschließlich Anlagen zur Er-
zeugung von Strom und anderen 
Energieträgern sowie Wärme 
aus solarer Strahlungsenergie 
betreiben, 

 aa) für den auf Neuanlagen im 
Sinne von Satz 3 entfallen-
den Anteil am Steuermess-
betrag zu einem Zehntel 
das in Nummer 1 bezeich-
nete Verhältnis und zu 
neun Zehnteln das Verhält-
nis, in dem die Summe der 
installierten Leistung im 
Sinne von § 3 Nummer 31 
des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes in allen Be-
triebsstätten (§ 28) zur in-
stallierten Leistung in den 
einzelnen Betriebsstätten 
steht, und 

 bb) für den auf die übrigen An-
lagen im Sinne von Satz 4 
entfallenden Anteil am 
Steuermessbetrag das in 
Nummer 1 bezeichnete 
Verhältnis. 

 Der auf Neuanlagen und auf üb-
rige Anlagen jeweils entfallende 
Anteil am Steuermessbetrag er-
mittelt sich aus dem Verhältnis, 
in dem 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 aa) die Summe der installierten 
Leistung im Sinne von § 3 
Nummer 31 des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes 
für Neuanlagen und 

 bb) die Summe der installierten 
Leistung im Sinne von § 3 
Nummer 31 des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes 
für die übrigen Anlagen 

 zur gesamten installierten Leis-
tung im Sinne von § 3 Num-
mer 31 des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes des Betriebs steht. 
Neuanlagen sind Anlagen, die 
nach dem 30. Juni 2013 zur Er-
zeugung von Strom und anderen 
Energieträgern sowie Wärme 
aus solarer Strahlungsenergie 
genehmigt wurden. Die übrigen 
Anlagen sind Anlagen, die nicht 
unter Satz 3 fallen.“ 

 3. In § 36 Absatz 1 wird die Angabe „Erhe-
bungszeitraum 2020“ durch die Angabe 
„Erhebungszeitraum 2021“ ersetzt. 
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Ohne die neue Regelung des § 266 Absatz 5 BewG müsste in diesen Fällen im Zuge der Grundsteuerreform je-
weils eine Aufteilung in mindestens zwei, womöglich sogar drei wirtschaftliche Einheiten stattfinden. Das hätte 
zur Folge, dass sich die Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten erhöht. Schätzungsweise ist bundesweit mit ca. 
einer Million neuer wirtschaftlicher Einheiten allein beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zu rechnen. 

Dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand ist im Rahmen der ersten Hauptfeststellung weder im Sinne der Verwal-
tungsökonomie noch der Bürgerfreundlichkeit darstellbar.  

Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten zu vermeiden, ist eine Aufhebung 
der Norm zur zweiten Hauptfeststellung vorgesehen (Aufhebung mit Ablauf des 31. Dezember 2028; siehe Arti-
kel 6a – neu – in Verbindung mit Artikel 11 Absatz 2a – neu –). Bis dahin soll die KONSENS-Grundstücksda-
tenbank LANGUSTE fertiggestellt sein und damit die Zuordnung anhand der Liegenschaftskataster automatisiert 
erfolgen. Die Existenz einer Regelung, welche die Zuordnung von Flurstücken verschiedener Eigentümer zu einer 
wirtschaftlichen Einheit anordnet, erfordert zur Umsetzung personellen Aufwand (Prüfung der Tatbestandsvo-
raussetzungen des § 26 BewG) und widerspricht damit dem mittelfristigen Ziel, die Feststellung der Grundsteu-
erwerte weitgehend zu automatisieren. 

Mit der Bezugnahme auf § 34 Absatz 4 bis 6 BewG im neuen § 266 Absatz 5 BewG wird sichergestellt, dass die 
Wirtschaftsgüter, die bisher im Rahmen der Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ins-
besondere bei Gesellschaften und Gemeinschaften mit einbezogen worden sind, weiterhin als zu dieser wirtschaft-
lichen Einheit gehörig betrachtet werden. Dies vermeidet einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand durch die Aus-
gliederung von Grundstücken, die einem oder mehreren Beteiligten gehören und dem land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb der Gesellschaft zu dienen bestimmt sind. 

Zu Nummer 5 

Zu Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7)  

In Anlage 31 zu § 237 Absatz 6 und 7 wird klargestellt, dass ein Zuschlag für fließende Gewässer nur in Fällen 
der Teichwirtschaft und der Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft zu erheben ist. Dies gilt sowohl 
für eine Durchflussmenge bis 500 Liter/Sekunde, als auch für eine Durchflussmenge über 500 Liter/Sekunde. Der 
Wille des Gesetzgebers ist ein Zuschlag bei fließenden Gewässern für intensive Fischzuchten (Aquakulturen, 
Forellenzuchten) und nicht bei der einfachen Binnenfischerei. Für diese erfolgt ein Zuschlag nur bei stehenden 
Gewässern. 

 

Zu Artikel 8 (Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes) 

Zu § 266 Absatz 5 – aufgehoben - 

Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten zu vermeiden, wird der neue § 266 
Absatz 5 BewG zur zweiten Hauptfeststellung mit Ablauf des 31. Dezembers 2028 aufgehoben (Artikel 11 Absatz 
2a - neu -). Bis dahin soll die KONSENS-Grundstücksdatenbank LANGUSTE fertiggestellt sein und damit die 
Zuordnung anhand der Liegenschaftskataster automationsgestützt erfolgen. 

 

Zu Artikel 9 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu § 9 Nummer 1 Satz 3 und Satz 4 - neu - 

Bisher können Wohnungsunternehmen – unabhängig von der Rechtsform – bei der Ermittlung des Gewerbeer-
trags den auf die Wohnungsüberlassung entfallenen Ertrag nach Maßgabe des § 9 Nummer 1 Satz 2 ff GewStG 
kürzen (sog. erweiterte Kürzung). Das Unternehmen unterliegt insoweit im Ergebnis damit nicht der Gewerbe-
steuer. Voraussetzung hierfür ist aber, dass sich das Unternehmen auf diesen Geschäftsbereich beschränkt. Un-
schädlich für die erweiterte Kürzung sind nur abschließend im Gesetz aufgeführte „wohnungsnahe“ Nebentätig-
keiten. Der Gewinn aus diesen Nebentätigkeiten unterliegt jedoch der Gewerbesteuer.  
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Betrieben Grundstücksunternehmen bisher auch die Erzeugung von Strom aus Anlagen zur Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder aus dem Betrieb 
von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, so verloren sie insgesamt die Möglichkeit, die erweiterte Kürzung in 
Anspruch nehmen zu können. 

Um Anreize für den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Sinne des § 3 Nummer 21 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (einschließlich 
Elektrofahrräder, die keine Kraftfahrzeuge sind, § 1 Absatz 3 StVO), zu setzen, sieht die Änderung daher vor, 
dass Grundstücksunternehmen im Hinblick auf die vorgenannte Tätigkeit die erweiterte Kürzung weiterhin in 
Anspruch nehmen können, wenn ihre diesbezüglichen Einnahmen in dem für den Erhebungszeitraum maßgebli-
chen Wirtschaftsjahr nachweislich nicht höher als 10 Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des 
Grundbesitzes sind. Der Strom aus den Energieerzeugungsanlagen darf dabei nur ins Netz eingespeist oder an die 
Mieter des Grundstücksunternehmens geliefert werden. Zu den begünstigten Einnahmen, die im Zusammenhang 
von dem Betrieb der Anlagen erzielt werden, rechnen auch die Einnahmen aus zusätzlichen Stromlieferungen im 
Sinne des § 42a Absatz 2 Satz 6 des EnWG bei Mieterstromanlagen. Der Selbstverbrauch von erzeugtem Strom 
steht der erweiterten Kürzung ebenfalls nicht entgegen. Gewerbliche Einnahmen aus dem Betrieb eines Block-
heizkraftwerks sind wegen des ausdrücklichen Bezugs auf § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
nicht begünstigt. 

Grundstücksunternehmen verlieren nach heutiger Rechtslage den Anspruch auf die erweiterte Kürzung, wenn sie 
neben begünstigten Tätigkeiten auch andere gewerbliche Tätigkeiten ausüben oder z. B. Mieteinnahmen aus der 
Überlassung von Betriebsvorrichtungen erzielen, die keinen funktionalen Zusammenhang mit dem vermieteten 
Grundstück aufweisen (vgl. BFH-Urteil vom 17. Mai 2006, BStBl II S. 659). Auf den Umfang dieser Tätigkeiten 
kommt es dabei nicht an. Künftig soll die erweiterte Kürzung erhalten bleiben, wenn die Einnahmen in dem für 
den Erhebungszeitraum maßgeblichen Wirtschaftsjahr aus diesen übrigen Tätigkeiten nicht höher als 5 Prozent 
der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind und aus unmittelbaren Vertragsverhältnis-
sen mit den Mietern des Grundstücks stammen. 

Die Änderung des § 9 Nummer 1 GewStG ändert nichts daran, dass Grundstücksunternehmen mit den Einnahmen 
aus den künftig begünstigten Tätigkeiten der Besteuerung unterliegen. 

Zu Nummer 2 

Zu § 29 Absatz 1 Nummer 2 

Der Gewerbesteuermessbetrag eines Unternehmens, das Betriebsstätten in mehreren Kommunen unterhält, wird 
nach allgemeinen Grundsätzen nach dem Verhältnis der Arbeitslöhne in diesen Betriebsstätten zu den gesamten 
Arbeitslöhnen des Unternehmens zerlegt. Im Bereich der Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie 
Wärme aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie werden die Erzeugungsanlagen vor Ort grundsätzlich so 
betrieben, dass an den Betriebsstandorten keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Um diesen Kommunen (Stand-
ortkommunen) dennoch einen Anteil am Messebetrag zuzuweisen, ist nach derzeitiger Rechtslage in § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2 GewStG eine Zerlegung nach zwei Komponenten vorgegeben. Hiernach werden 30 Prozent des 
Messbetrags nach dem Verhältnis der gezahlten Arbeitslöhne in den einzelnen Betriebsstätten zu den insgesamt 
gezahlten Arbeitslöhnen und 70 Prozent nach dem Verhältnis des maßgebenden Sachanlagevermögens in den 
einzelnen Betriebsstätten zum gesamten maßgebenden Sachanlagevermögen zerlegt.  

Um Standortkommunen noch stärker und gleichmäßiger als bisher an der Gewerbesteuer der Anlagenbetreiber zu 
beteiligen und die Akzeptanz von Erneuerbare-Energie-Projekten auf dem Gebiet der jeweiligen Gemeinde zu 
erhöhen, mit dem Ziel, Erneuerbare Energie-Projekte insgesamt besser und schneller zu genehmigen, soll zum 
einen das bestehende Zerlegungsverhältnis mit der Änderung auf 10 Prozent zu 90 Prozent zu Gunsten der Stand-
ortkommunen geändert werden. Zum anderen wird der Zerlegungsmaßstab des maßgebenden Sachanlagevermö-
gens durch den Zerlegungsmaßstab der installierten Leistung im Sinne des § 3 Nummer 31 EEG ersetzt. Letzterer 
untererliegt – anders als das maßgebende Sachanlagevermögen, das sich nach dem Buchwert richtet – grundsätz-
lich keinen jährlichen Veränderungen. 

Zu Nummer 3 

Zu § 36 Absatz 1 
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Die Änderungen in § 9 Nummer 1 GewStG sind nach der geänderten allgemeinen Anwendungsregelung des § 36 
Absatz 1 GewStG erstmals für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden. 

 

Zu Artikel 10 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 

Zu Nummer 1 (§ 285 HGB) 

Bei der Aufnahme des § 286 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) handelt es sich um eine Folgeän-
derung zur Einführung von geschlossenen Sondervermögen in § 1 Absatz 10, § 139 Satz 2 KAGB-E. Zudem wird 
die Bezugnahme auf das mittlerweile außer Kraft getretene Investmentgesetz gestrichen. Sie steht im Zusammen-
hang mit der einjährigen Übergangsfrist in § 345 Absatz 3 Satz 1 KAGB, die bereits am 21. Juli 2014 abgelaufen 
ist. 

Zu Nummer 2 (§ 290 HGB) 

Gemäß § 139 Satz 2 KAGB-E dürfen geschlossene inländische Spezial-AIF zukünftig auch als Sondervermögen 
aufgelegt werden (Artikel 1 Nummer 40 des Regierungsentwurfs). Mit der Änderung in § 290 Absatz 2 Nummer 
4 des Handelsgesetzbuchs (HGB) wird die dort geregelte Ausnahme von der Konsolidierungspflicht nunmehr 
auch auf als Sondervermögen aufgelegte geschlossene inländische Spezial-AIF und auf vergleichbare EU-Invest-
mentvermögen und ausländische Investmentvermögen erstreckt. Dem aus der mangelnden Konsolidierung der 
Spezial-Sondervermögen resultierenden Informationsnachteil für die Abschlussadressaten ist durch eine entspre-
chende Anhangangabepflicht (§ 314 Absatz 1 Nummer 18 HGB) Rechnung getragen. Darüber hinaus wird die 
Bezugnahme auf das mittlerweile außer Kraft getretene Investmentgesetz gestrichen.  

Zu Nummer 3 (§ 314 HGB) 

Bei der Aufnahme des § 286 Absatz 1 KAGB handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einführung von ge-
schlossenen Sondervermögen in § 1 Absatz 10, § 139 Satz 2 KAGB-E. Zudem wird die Bezugnahme auf das 
mittlerweile außer Kraft getretene Investmentgesetz gestrichen. 

 

Zu Artikel 11 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch) 

Die Änderung enthält eine Übergangsbestimmung für die geänderten § 285 Nummer 26, § 290 Absatz 2 Nummer 
4 Satz 2 und § 314 Absatz 1 Nummer 18 HGB.  

 

Zu Artikel 13 (Änderung des Börsengesetzes) 

Zu § 10 Absatz 3 

Mit der Änderung wird die bislang nur eingeschränkte Anwendbarkeit der in der Abgabenordnung (AO) enthal-
tenen Auskunfts-, Vorlage-, Amtshilfe- und Anzeigepflichten gegenüber Steuerbehörden im Bereich des Börsen-
gesetzes so erweitert, dass diese für sämtliche Steuerstrafverfahren gelten. Nach der bisherigen Rechtslage gelten 
die in der Abgabenordnung normierten behördlichen Informationspflichten gegenüber Steuerbehörden im Bereich 
des Börsengesetzes nur sehr begrenzt. Sie erfassen lediglich Steuerstraftaten, an deren Verfolgung ein zwingendes 
öffentliches Interesse besteht, sowie vorsätzlich falsche Angaben. Mit der Änderung werden die Möglichkeiten 
der Steuerbehörden zur Feststellung der für die Besteuerung erheblichen Sachverhalte gestärkt, um Steuerhinter-
ziehung im Finanzmarktbereich wirksam zu bekämpfen. Die Auskunfts-, Vorlage-, Amtshilfe- und Anzeige-
pflichten gegenüber Finanzbehörden gelten nach der Abgabenordnung grundsätzlich für alle Behörden voll und 
unmittelbar. Die Änderung stellt diese Rechtslage, welche bislang durch eine Spezialregelung im Bereich des 
Börsengesetzes zurückgedrängt war, auch für die Börsen und die Börsenaufsichtsbehörden her. Im Ergebnis wer-
den diese danach grundsätzlich ebenso behandelt wie die BaFin und andere Behörden auch, welche nach der 
Abgabenordnung Anhaltspunkte für Steuerstraftaten melden müssen. 

Hierzu wird die bestehende Regelung zum Informationsaustausch mit den Steuerbehörden an entsprechende Re-
gelungen im Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht angepasst. Diese Regelungen waren mit dem Gesetz zur An-
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